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15. Juli 2h22

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 3029, Dresden-Neustadt Nr. 43,
Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße – Beschleunigtes Verfahren

Ich lehne den Bebauungsplan in der vorgestellten Form ab und schlage Plananpassungen
vor.

1. UMWELT- UND KLIMAASPEKTE
Es wurde versuacht, den Bebaungsplan hinsiachtliach der Umwelt- und Klimaaspekte anzupassen. So
bleibt  eine kleine Anzahl  von Bestandsbäumen zusätzliach stehen;  es  sind mehr  Fassaden-  und
Daachbegrünungen vorgesehen sowie weitere Baum- und Strauachpfanzungen im Areal. Allerdings
reiachen diese Anpassungen niacht aus, um ein klimaresistentes und lebenswertes Wohngebiet zu
erhalten und weiterzuentwiackeln. Geplant ist noach immer eine sehr hohe bauliche Dichte mit 4
sehr großen und hohen Gebäuden und damit die Abholzung eines kleinen urbanen Waldes. 

Der Klimawandel zeigt bereits jetzt seine Folgen: Hitze und Troackenheit sind massive Probleme, mit
denen Städte zu kämpfen haben. Das Areal "Bogenviertel" ist umgeben von stark versiegelten und
heißen Plätzen: u.a.  dem DREWAG-Gelände auf  der Lößnitzstraße,  dem Gelände des Bahnhofs
Neustadt  und  dem  Sachlesisachen  Platz,  einem  der  heißesten  Plätze  in  Dresden.  Die  geplante
bauliche  Dichte  verstärkt  besonders  die  Hitzebelastung,  die  in  den  kommenden  Jahren  und
Jahrzehnten  aufgrund  des  Klimawandels  zunehmen  wird,  extrem.  Eine  solache  "hohe  bauliache
Diachte [kann] zu einem Temperaturuntersachied von bis zu 1h Grad gegenüber dem Umland führen
(Wärmeinselefektt."1

1 https://www.dstgb.de/publikaionen/dokumentaionen/nr-166-klimaresilienz-in-der-stadt-der-zukunt/doku-hitze-
duerre-fnal-web-1.pdf?acid=lud, S. 1h
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Das  Umweltbundesamt hat  2h22  mit  Simulaionsbereachnungen  untersuacht,  wie  siach  in
Innenstadtquarieren  kühlere  Temperaturen  erreiachen  lassen.  Es  betont,  dass  großfäachig
versiegelte Böden und fehlendes Grün der Grund seien, dass weniger Kühlung durach Verdunstung
entsteht. Zudem heize siach die Bebauung auf, Lut könne niacht gut zirkulieren. All dies trage zur
Hitzeinselbildung  in  Städten  bei.2 Das  Umweltbundesamt  stellt  deutliach  heraus,  dass  der  alte
Baumbestand in den Städten geschützt werden müsse. Bäumen mit großen Kronen komme hier
eine zentrale Bedeutung zu!3 Städisaches Grün gilt als "Klimaregulator mit wiachigen Funkionen
(Besachattung, Erholung, CO2-Senke etac.t"4 und ist damit "auach für den Erhalt der Lebensqualität
[und Gesundheit] der Stadtbevölkerung"5 immens wiachig.

Gezielte Begrünungsmaßnahmen wie die  geplanten Daach-  und Fassadenbegrünungen oder  das
Pfanzen  junger  Bäume  können  die  Versachleachterung  des  Mikroklimas  durach  die  Verdiachtung
längerfrisig zwar ein wenig kompensieren (- wobei es Neupfanzungen zunehmend sachwer haben,
aufgrund von Hitze und Troackenheit zu überlebent. Aber:  "Junge, neu gepfanzte Bäume haben
gegenüber  alten Bäumen jedoch eine deutlich reduzierte Kühlleistung."6 Es  braucht  mehrere
Jahrzehnte, um die bereits vorhandene Ökomasse zu erreichen.

Der Bebauungsplan widerspriacht der doppelten Innenverentwicklung, die das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz fordert. Fläachenreserven im
Bestand  sollten  sinnvoll  bauliach  genutzt  werden;  gleiachzeiig  müsse  aber  auach  urbanes  Grün
entwiackelt, vernetzt und qualitaiv aufgewertet werden.7 Das heißt: 

"Urbanes Grün, das ästheisach und nutzbar ist, erhöht die Lebensqualität der Stadtbewohner
und  die  Attrakivität  von  Stadtquarieren  als  Wohnstandort.  Gleiachzeiig  können  die
ökologisachen  Funkionen  des  urbanen  Grüns  bewahrt  und  entwiackelt  werden.  Auach  die
Auswirkungen des  Klimawandels  im Siedlungsraum wie  extreme Hitze  und ungewöhnliach
hohe Niedersachlagsmengen können durach Grünstrukturen und Freiräume gemindert werden.
Innenentwiacklung muss also stets doppelt gedaacht werden, im Sinne einer bauliachen und
einer grünen Entwiacklung."8

Das bedeutet, bereits versiegelte Fläachen können bebaut werden; bereits vorhandenes urbanes
Grün muss erhalten, gesachützt und aufgewertet werden!

MEINE FORDERUNGEN:
Der Bebauungsplan muss an die bereits jetzt zu spürenden Folgen des Klimawandels angepasst
werden. Die bauliche Dichte muss deutlich reduziert werden.

1. Maximale Forderung: 

2 https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2h22-h7/umweltbundesamt-hitze-staedte-sachatten-baeume
3 https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2h22-h7/umweltbundesamt-hitze-staedte-sachatten-baeume
4 https://www.dstgb.de/publikaionen/dokumentaionen/nr-166-klimaresilienz-in-der-stadt-der-zukunt/doku-hitze-
duerre-fnal-web-1.pdf?acid=lud, S. 15
5 https://www.dstgb.de/publikaionen/dokumentaionen/nr-166-klimaresilienz-in-der-stadt-der-zukunt/doku-hitze-
duerre-fnal-web-1.pdf?acid=lud, S. 15
6 https://www.dstgb.de/publikaionen/dokumentaionen/nr-166-klimaresilienz-in-der-stadt-der-zukunt/doku-hitze-
duerre-fnal-web-1.pdf?acid=lud,S. 12
7 https://www.bmuv.de/faq/was-ist-doppelte-innenentwiacklung
8 https://difu.de/naachriachten/was-ist-eigentliach-doppelte-innenentwiacklung
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Nur die bereits jetzt sachon versiegelte Fläache auf dem Areal soll im Sinne der doppelten
Innenentwiacklung bebaut werden. Das urbane Grün muss erhalten bleiben.

2. Minimale Forderung:
• MU3/Bloack  C  darf  niacht  gebaut  werden!  Hier  müssten  die  meisten  Bäume  gefällt

werden. Der Altbaumbestand muss erhalten bleiben!
• Wird MU3 niacht gebaut, brauacht es weniger Parkfäache. Die Tiefgarage unter MU3 darf

niacht gebaut werden. So kann der Altbaubestand erhalten bleiben! 
• Die Baumreihe gegenüber den Bestandshäusern der Lößnitzstraße, die für MU1 und

MU2 gefällt werden müsste, muss erhalten bleiben!
• Ersatzpfanzungen  müssen  im  Plangebiet  vorgenommen  werden.  Es  ist  niacht

hinnehmbar, dass geeignete Ersatzstandorte in anderen klimaisachen Sanierungszonen
bzw. überwärmten Stadtteilen festzulegen sind, sofern "vorgesehene Ersatzstandorte
zum Zeitpunkt der Umsetzung des Bebauungsplans niacht verfügbar sind."9

2. ÖFFENTLICHE BETEILIGUNG
Die  von  mir  geforderten  Änderungen  des  Bebauungsplans  dürfen  niacht  mit  der  Begründung
ablehnt  werden,  dass  ein  Wettbewerbsverfahren  stattgefunden  habe  und  eine  öfentliache
Beteilung frühzeiig ermögliacht wurde. 

1. Im  Wettbewerbsverfahren  201b/19 waren  fünf  Arachitekturbüros  sowie  ein  Mitglied  des
Stadtrats beteiligt. Hier hatte die Bevölkerung keine Mögliachkeit, siach einzubringen! 

2. Wie es in der Begründung des geänderten Bebauungsplansentwurf heißt, fand vom 14.10. bis
4.11.2019  eine  frühzeitge  Beteiligung  der  Öfentlichkeit  statt.1h Allerdings  wurden  die
Anwohner*innen  darüber  niacht  akiv  informiert,  indem  sie  bspw.  Informaionen  zum
Bebauungsplan und Beteiligungsverfahren per Post oder Aushang an den jeweiligen Haustüren
bekamen. Zwar waren der Vorentwurf des Bebauungsplans und die Planungsunterlagen während
des   Auslegungszeitraums  auf  der  Internetseite  der  Landeshauptstadt  Dresden  und  auf  dem
zentralen  Landesportal  Bauleitplanung  einsehbar,  doach  woher  sollten  Anwohner*innen  davon
wissen?  Die  berührten  Behörden  sowie  sonsigen  Träger  öfentliacher  Belange  und  die  Ämter
wurden um ihre Stellungnahme gebeten. Warum wurden die Anwohner*innen niacht akiv um ihre
Stellungnahme gebeten?  Eine öfentliache Beteiligung der Bevölkerung ist nur mögliach, wenn sie
ausreiachend und breit informiert wird. Eine Veröfentliachung im Dresdner Amtsblatt ist bspw. keine
ausreiachende Einladung zur Beteiligung. Niemand sucht nach einer Informaton, von der er bzw.
sie nicht weiß, dass es sie überhaupt gibt.

MEINE FORDERUNG:
Das Wettbewerbsverfahren und die sogenannte frühzeiige öfentliache Beteiligung dürfen niacht als
Gründe  für  eine  Ablehnung  der  Reduzierung  der  Baumasse  genommen  werden!  Die  meisten
Anwohner*innen,  Bewohner*innen der  Dresdner  Neustadt  und anderer  Stadtteile  wussten bis
zum Sommer 2h21 niachts von dem Bebauungsplan.

9 https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/ofenlagen/B3h29_BBegruendung_Berneute_B2h22_Bh1_Bh3.pdf, S. 2h
1h https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/ofenlagen/B3h29_BBegruendung_Berneute_B2h22_B h1_Bh3.pdf, S. 
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3. BESCHLEUNIGTES VERFAHREN
Naach §  13a BauGB wird  ein  besachleunigtes  Verfahren durachgeführt.  Das  bedeutet,  dass  keine
Umweltprüfung statinden muss. Die Einführung von § 13a BauGB gesachah 2hh7, zu einer Zeit, als
zwar  die  Folgen  des  Klimawandels  sachon diskuiert  wurden,  allerdings  niacht  in  dem Maße zu
beobaachten waren wie jetzt. Ohne Umweltprüfung besteht die Gefahr, dass sachutzwürdige Fläachen
einer Überplanung überlassen werden. Das gesachieht mit der Realisierung des Bebauungsplans Nr.
3h29.  Ein  ökologisach  wertvolles  Stüack  urbanen  Grüns  soll  für  eine  massiv  überbaute  Fläache
abgeholzt werden.

MEINE FORDERUNG:
§ 13a BauGB ist niacht mehr zeitgemäß. Es muss eine Umweltprüfung statinden!

Mit freundliachen Grüßen
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